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Eine gute Nachricht (mit Einschränkungen)
• Minus 9 % 

Der Ausstoß von Treibhausgasen ist in Deutschland nach Schätzungen des 
Thinktanks Agora Energiewende im ersten Halbjahr um neun Prozent gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum gesunken. 340 Millionen Tonnen an CO₂-Äquivalenten hat 
die Bundesrepublik demnach zwischen Januar und Juni ausgestoßen, nach 374 
Millionen Tonnen im ersten Halbjahr des Vorjahres.

• Zuwenig verursacht durch strukturellen Umbau
Der Deutschland-Direktor von Agora Energiewende, Simon Müller, warnte 
allerdings mit Blick auf den sinkenden Ausstoß von Treibhausgasen. "Das ist kein 
Grund zur Freude, denn hinter dem Emissionsrückgang steckt nicht der 
strukturelle Umbau, den wir brauchen. Der Ausbau der Windenergie geht immer 
noch viel zu langsam voran und das Gebäudeenergiegesetz reicht nicht aus, um 
die Klimaziele im Gebäudebereich zu erreichen."



Bund Land MV
100% in MW 6,5% in MW

Wind onshore 170.000      11.050         
PV 400.000      26.000         





Windeignungsgebiete auf 2,1% der Landesfläche 
sind in MV möglich und gesetzlich gefordert





























Beschluss des LEE MV am 25.4.2023 auf der Sitzung des erweiterten Vorstands

Begrenzung der Leistung von Freiflächen-PV-Anlagen ab einer Anlagengrößen von 1 MW
auf 70 % der Nennleistung am Einspeisepunkt

Um eine bessere Netzintegration von möglichst vielen Anlagen zur Nutzung Erneuerbarer Energien zu 
erreichen, empfiehlt der LEE MV bei Freiflächen-PV-Anlagen eine Leistungsbegrenzung auf 70 % der 
Nennleistung am Einspeisepunkt. Dies kann unkompliziert durch eine Ost-West-Ausrichtung der Module oder 
eine technische Einrichtung (z.B. Batteriespeicher oder andere Formen der Energiespeicherung oder 
Energienutzung vor dem Einspeisepunkt) erreicht werden.

Im Osterpaket der Bundesregierung ist ein Installationsziel von 400.000 MW PV-Anlagen in Deutschland 
vorgesehen. Davon würde ein Anteil von 26.000 MW auf MV entfallen (6,5%, dies ist der Flächenanteil von MV 
an der Fläche der Bundesrepublik). Durch den Vorschlag zur Leistungsbegrenzung auf 70 % zum Beispiel durch 
eine Ost-West-Ausrichtung oder andere technische Maßnahmen aller größeren Freiflächen-PV-Anlagen ließe 
sich die notwendige Anschlussleistung für die notwendigen 26.000 MW auf ca. 18.200 MW in MV reduzieren. 
Diese Einsparung von notwendigen Netzkapazitäten reduziert die Netzausbaukosten erheblich und damit die 
Netzentgelte und kann einen wichtigen Beitrag zum beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren in MV leisten.

Diese Maßnahme ist ein wichtiger Beitrag der Erneuerbaren, um möglichst schnell und möglichst vielen 
Anlagen zur Erzeugung klimaneutralen Stroms einen Netzanschluss zu ermöglichen. Dieser Beitrag kann und 
darf aber natürlich nicht bedeuten, beim dringend erforderlichen Netzausbau nachzulassen. Nur mit massiv 
verstärkten Netzen ist es möglich, die Erneuerbaren Energien in unserem Bundesland so auszubauen, wie es im 
Osterpaket der Bundesregierung vorgesehen ist.



Diskussionspapier BDEW vom 13. Juli 2023, Schwerin

• Spitzenkappung: Abstimmung zwischen Betreibern und Netzbetreibern
über möglichen Kapazitätsbegrenzungen, um die schnellstmögliche Anschlusslösung 
ohne Netzengpässe zu realisieren. Nach erfolgtem Netzausbau Auflösung der 
Begrenzungen.

• Steuerung des Energiemixes für Mecklenburg-Vorpommern auf einen sachgerechten 
Verteilungsschlüssel von Wind- und Photovoltaikanlagen, um die dargebotsabhängig 
Charakteristiken der Energieträger auf eine hohe Aufnahmemenge zu Optimieren.

• Bündelung von Netzanschlussbegehren: Zusammenführung mehrerer Projekte zu 
Einspeiseclustern, um die Ausbaumaßnahmen und die Trassenplanung zu optimieren. 
Anschluss in der höchstmöglichen Spannungsebene, da die Leistungen überwiegend für 
den Export benötigt werden und diese sonst zu vermeidbare Netzbelastungen und 
Verlusten im Netz führen.

• Verstärkte Nutzung von Freiheitsgraden in der Anlagenerrichtung: Prüfung u.a. einer 
stärkeren Ost-West-Ausrichtung der Anlage, um Lastspitzen im Netz zu glätten.







Diskussionsstand

• Stromnetzausbau entbürokratisieren und damit beschleunigen

• bestmögliche Ausnutzung des bestehenden Netzes ermöglichen z.B. durch 
gemeinsamen 
Anschluss von PV & Wind an demselben NAP (Wer übernimmt die Kosten 
des nicht vollständig einspeisbaren Stromes?)

PV Einspeiseleistung ab 1 MW von 70% der installierten Leistung
neue Windkraftanlagen mit 4.000 rechnerischen Volllaststunden am 100% 
Standort

• regionale Nutzung des Stroms stärken
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Und nun suchen wir 
nach guten Lösungen





Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien 
(Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2021)
• § 2 Besondere Bedeutung der erneuerbaren Energien

Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen 
Nebenanlagen liegen im überragenden öffentlichen Interesse und 
dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im 
Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die 
erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils 
durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. 
Satz 2 ist nicht gegenüber Belangen der Landes- und 
Bündnisverteidigung anzuwenden.



OBERVERWALTUNGSGERICHT MECKLENBURG – VORPOMMERN 
Aktenzeichen:  5 K 171/22 OVG Urteil vom 7. Februar 2023

§ 2 Satz 2 EEG ist dabei als sog. Sollbestimmung dahingehend zu verstehen, dass sich in 
den einzelnen Schutzgüterabwägungen – ausdrücklich ist im Gesetzgebungsverfahren 
auch der Bereich des Denkmalschutzes genannt (vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung, 
BT-Drs. 20/1630, S. 158) – ein regelmäßiges Übergewicht der Erneuerbaren Energien in 
dem Sinne ergibt, dass das überragende öffentliche Interesse an der Errichtung von 
Windenergieanlagen sowie das öffentliche Sicherheitsinteresse nur in atypischen 
Ausnahmefällen überwunden werden kann, die fachlich anhand der besonderen Umstände 
der jeweiligen Situation zu begründen wären  (Zitat Seite 46)



OBERVERWALTUNGSGERICHT MECKLENBURG – VORPOMMERN 
Aktenzeichen:  5 K 171/22 OVG Urteil vom 7. Februar 2023

Der Beklagte geht – wie auch das ihm übergeordnete Ministerium im 
Verwaltungsverfahren – fehl, wenn er offenbar meint, losgelöst von den 
Umständen des Einzelfalls stehe der aus Art. 16 Abs. 1 der Verfassung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern (Verf M-V) ablesbare „Verfassungsrang“ des 
Denkmalschutzes dergestalt entgegen, dass sich das in § 2 Satz 1 EEG als 
überragend gewichtete öffentliche Interesse nach Satz 2 der Bestimmung im 
Rahmen der Abwägung gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 2 DSchG M-V nicht mit der Folge einer 
gebundenen Genehmigungsentscheidung durchzusetzen vermöge. Insoweit ist 
zunächst darauf zu verweisen, dass die Verfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern und insbesondere deren Art. 16 Abs. 1 im Unterschied zu anderen 
Landesverfassungen den Denkmalschutz nicht ausdrücklich erwähnt. Ein 
unmittelbarer „Verfassungsrang“ kann demgemäß dem Wortlaut der 
Landesverfassung nicht entnommen werden.
(Zitat Seite 47)


